
20472
Fassung 07/15
1/1

Merkblatt

NRW.BANK.Fördersprechtag

Der NRW.BANK.Fördersprechtag bietet Unternehmen mit Finanzierungsbedarf die Möglichkeit, den Einsatz öffentlicher 
Förderprogramme prüfen zu lassen. Im Rahmen kostenloser Einzelgespräche mit Förderberatern der NRW.BANK werden 
ihre Finanzierungsvorhaben durch eine maßgeschneiderte Einbindung öffentlicher Förderprogramme optimiert.

Die aufgezeigten öffentlichen Finanzierungsbausteine können in ihr Vorhabenskonzept übernommen und bei Finanzierungs­
gesprächen mit den Hausbanken genutzt werden. 

Wer wird beraten?

– � Unternehmen mit komplexeren Vorhaben, die die Finan­
zierung ihres Vorhabens durch die Einbeziehung öffent­
licher Fördermittel optimieren wollen. (Für weniger 
komplexe Vorhaben nutzen Sie unsere Info-Hotline unter 
der Telefonnummer 0211 91741-4800)

– � Unternehmen mit Finanzierungsvorhaben in NRW, 
beziehungsweise NRW-Unternehmen mit Finanzierungs­
bedarf in anderen Bundesländern oder im Ausland.

– � Die Einbeziehung/Teilnahme Ihrer Hausbank, Ihres Steuer­
beraters oder Unternehmensberaters ist möglich.

Wie ist der Ablauf des Fördersprechtages?

– � Die Anmeldung zum Fördersprechtag erfolgt über die 
„Checkliste“ zum NRW.BANK.Fördersprechtag. Bitte 
senden Sie uns hierzu die als Download bereit gestellte 
Checkliste ausgefüllt zurück.

– � Den Beratungstermin vereinbaren wir mit Ihnen tele­
fonisch nach Eingang der Checkliste. Eine vollständig 
ausgefüllte Checkliste ist die Voraussetzung für die 
Terminvereinbarung.

– � Das Vorhaben sollte bereits soweit konkretisiert sein, 
dass ein aussagefähiges Konzept mit Investitionsplan 
und Finanzierungsbedarf vorliegt.

– � Eine inhaltliche Detailprüfung des Vorhabens – wie ins­
besondere die Tragfähigkeit oder die Marktchancen des 
Vorhabens – die üblicherweise Voraussetzung für die 
Kreditentscheidung einer Hausbank ist, kann im Rahmen 
der Finanzierungsberatung nicht erfolgen.

Was geschieht nach dem NRW.BANK.Fördersprechtag?

– � Sofern nach der Finanzierungsberatung für den Unter­
nehmer die Einbeziehung öffentlicher Fördermittel in 
Frage kommt, können diese in der Regel ausschließlich 
über die Hausbank beantragt werden.

– � Die Hausbank wird das Vorhaben auf dessen Tragfähig­
keit prüfen und die endgültige Finanzierungsstruktur mit 
dem Unternehmer abstimmen. Die Entscheidung über die 
Kreditvergabe liegt dabei zunächst ausschließlich im 
Ermessen des Kreditinstitutes.

– � Rückfragen bei der NRW.BANK sind jederzeit möglich.


Informationen erhalten Sie bei der

NRW.BANK	 NRW.BANK
Kavalleriestraße 22	 Friedrichstraße 1
40213 Düsseldorf	 48145 Münster

Service-Center:	 + 49 211 91741-4800
E-Mail:	 beratertag@nrwbank.de
Internet:	 www.nrwbank.de/veranstaltungen


